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Die Bundesregierung hat beschlossen, dem Nationalrat vorzuschlagen, anlässlich der Genehmigung des 
vorliegenden Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, dass die Kundmachung der 
Vereinbarungen in allen authentischen Sprachfassungen durch Auflage im Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie erfolgt. 
Daran anknüpfend wurde mit Rücksicht auf eine sparsame und zweckmäßige Verwaltung gemäß § 23 
Abs. 2 GOG-NR von der Vervielfältigung und Verteilung der Vorlage Abstand genommen. 
Die gesamte Regierungsvorlage liegt in der Parlamentsdirektion zur Einsicht auf. 


